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Beschlussvorschlag: 
 
Die als Anlage beigefügte Neufassung der "Richtlinien der Stadt Kamen über die Vergabe 
und Nutzung des Bürgerhauses Kamen-Methler laut Beschluss des Rates der Stadt Kamen 
vom ......................... " wird beschlossen. 
 
 
 
Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung): 
 
Aufgrund der Einführung des Euro zum 01.01.2002 ist eine Anpassung der laut Beschluss 
des Rates der Stadt Kamen vom 18.09.1997 erlassenen Richtlinien der Stadt Kamen über 
die Vergabe und Nutzung des Bürgerhauses Kamen-Methler erforderlich. Des weiteren 
wurden bei der Prüfung der Vergabe des Bürgerhauses durch den Fachbereich Rechnungs-
prüfung (Prüfplan-Nr. 76.3) drei Beanstandungen getroffen. 
 
Die Verwaltung schlägt daher vor, die Nutzungsentgelte auf volle Euro-Beträge zu glätten, 
die Richtlinien in Teilbereichen den Erfordernissen anzupassen und notwendige redaktionel-
le Änderungen vorzunehmen. Die Anpassungen im Einzelnen: 
 
1. § 1 Abs. 3 

 
Aufgrund der bestehenden Lärmsituation soll die vorhandene Außenfläche nicht mehr für 
Veranstaltungen u.a. genutzt werden. Die bisherige Nr. 4 wurde daher gestrichen. 
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2. § 4 Abs. 4 
 
Die Grundmieten für die Nutzung der einzelnen Räume des Bürgerhauses Kamen-
Methler wurden auf volle Euro auf- bzw. abgerundet, wobei innerhalb der einzelnen 
Tarife ein Ausgleich erfolgt. Für die Nutzung der Turnhalle und des Raumes I mit 
Thekennutzung sind vertretbare Erhöhungen vorgesehen. Die Tarife für die Nutzung der 
Bedarfsküche mit bzw. ohne Vorkühlung wurden unter der neuen Nr. 7 zusammenge-
fasst, da in der Regel die Vorkühlung immer mitgenutzt wird. 
Des weiteren wurden die bisherigen Tarife für die Nutzung des Gemeinschaftsraumes im  
1. OG (Nr. 9) und der Außenfläche (Nr. 10) gestrichen, da der Gemeinschaftsraum nur 
durch die Vereins-, Verbands- oder sonstige Gruppenarbeit des Fachbereiches Jugend 
und Soziales genutzt wird und eine Bereitstellung der Außenfläche zukünftig nicht mehr 
erfolgt (siehe oben). 
 

3. § 5 Abs. 3 
 
Durch den Fachbereich Rechnungsprüfung wurde beanstandet, dass für einzelne Veran-
staltungen kein Nutzungsentgelt erhoben wurde, obwohl Einnahmen erzielt wurden. Bei 
den hier in Frage stehenden Nutzungen handelt es sich überwiegend um die Nutzung 
durch örtliche Vereine für Vereinsjubiläen, bei denen aus Gründen der Sport- und Ver-
einsförderung auf eine Erhebung eines Nutzungsentgeltes nach § 5 Abs. 3 verzichtet 
wurde. 
Da der Wortlaut des § 5 Abs. 3 durch den Zusatz „außerdem“ eine nicht eindeutige Aus-
legung zulässt, ob die Möglichkeit einer Befreiung von der Zahlung eines Nutzungsent-
geltes auch für Veranstaltungen im Sinne des § 5 Abs. 1 gilt, schlägt die Verwaltung vor, 
diesen Zusatz zu streichen. 
 

4. § 7 Abs. 1 
 
Von der Erhebung eines Teils des Nutzungsentgeltes wurde abweichend von der Rege-
lung des bisherigen § 7 Abs. 1 abgesehen, soweit von den Mietern plausible Gründe für 
das Zurücktreten vom Vertrag vorgebracht wurden, die nahelegen, dass kein mutwilliges 
Handeln vorgelegen hat und der Stadt keine Kosten entstanden sind. 
Im Falle des Rücktritts vom Vertrag durch den Mieter wird vorgeschlagen, die bisherige 
Staffelung eines Erstattungsanspruches dahingehend abzuändern, dass zukünftig vom 
Mieter die der Stadt Kamen entstandenen Kosten (Aufbauarbeiten des Baubetriebshofes 
etc.) zu erstatten sind. 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 


